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Merkblatt über die Sozialhilfe / Pflichten 
 
 
 
Anspruch auf Sozialhilfe 
 
Zweck: 
Die Sozialhilfe sichert die gemeinsame Wohlfahrt der Bevölkerung und ermöglicht jeder Person 
die Führung eines menschenwürdigen und eigenverantwortlichen Lebens. ( Art 1. SHG 
Sozialhilfegesetz). 
Grundsatz: 
Die wirtschaftliche Hilfe deckt der bedürftigen Person den Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
und ermöglicht ihr die angemessene Teilnahme am sozialen Leben. (Art. 30 SHG).  
 
Pflichten  
 
Mitwirkungspflicht: 
Personen, die Sozialhilfe beanspruchen, haben dem Sozialdienst die erforderlichen 
Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben und 
Änderungen der Verhältnisse (z. B. Änderung der Haushaltgrösse, Arbeitsaufnahme, 
Stellenwechsel, Wohnungswechsel etc.) unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.  
Wer Sozialhilfe beantragt, ist verpflichtet, wahrheitsgetreu über seine Einkommens-, 
Vermögens- und Familienverhältnisse Auskunft zu geben. Insbesondere muss Einsicht in 
Unterlagen und Mietverträge, Lohnabrechnungen, Gerichtsentscheide etc. gewährt werden (Art. 
28 SHG). 
 
Sie sind verpflichtet, Weisungen des Sozialdienstes zu befolgen, das zum Vermeiden, Beheben 
oder Vermindern der Bedürftigkeit Erforderliche selber vorzukehren, eine zumutbare Arbeit 
anzunehmen oder an einer geeigneten Integrationsmassnahme teilzunehmen. Zumutbar ist eine 
Arbeit, die dem Alter, dem Gesundheitszustand, den persönlichen Verhältnissen und den 
Fähigkeiten der bedürftigen Person angemessen ist. 
 
Rückerstattungspflicht  
 
Personen, die wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, sind zu deren Rückerstattung verpflichtet, 
sobald sich ihre wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich verbessert haben.  
 
Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Leistungen Dritter wirtschaftliche Hilfe bezogen 
haben, sind zu deren Rückerstattung verpflichtet, sobald die Ansprüche realisiert werden 
können.  
Personen, die ihre Bedürftigkeit in grober Weise selbst verschuldet haben, müssen die 
wirtschaftliche Hilfe zurückerstatten, die ihnen deswegen ausgerichtet werden musste. 
Personen, die unrechtmässig wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, sind zu deren Rückerstattung 
samt Zins verpflichtet (Art. 40 SHG). 
 
 
 
  Fortsetzung siehe Rückseite 
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Subsidiarität 
 
Die Sozialhilfe beachtet den Grundsatz der Subsidiarität. Subsidiarität in der individuellen 
Sozialhilfe bedeutet, dass Hilfe nur gewährt wird, wenn und soweit eine bedürftige Person sich 
nicht selber helfen kann (siehe anrechenbares Einkommen und Vermögen) oder wenn Hilfe 
von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist (Art. 9 SHG). 
 
Was gehört zum anrechenbaren Einkommen bzw. zu den anrechenbaren Einkünften? 
 
Verdienst und Nebenverdienst mit Familien-, Kinder-, Teuerungs-, Schicht- und 
Weihnachtszulagen inklusive Provisionen, Gratifikationen, 13. Monatslohn, Pensionen usw. 
Finanzielle Leistungen aller Art wie Prämienverbilligung der Krankenkasse, Alters-, Invaliden-, 
Witwen- und Waisenrenten sowie Taggelder wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, 
Umschulung. Stipendien, Leistungen der Militärversicherung usw. (Versicherungspolicen und 
Versicherungsausweise jeder Art wie z. B. Kranken-, Unfall-, Lebens-, Berufsvorsorge-, 
Taggeld-, Hausrat- und Haftpflichtversicherung müssen Sie vorlegen). Einmalige oder 
regelmässige Zuwendungen von Privaten (z. B. Alimente, Elternbeiträge, 
Verwandtenunterstützung, Zahlungen aus Unterhaltsverpflichtung etc.), Firmen, staatlichen oder 
privaten Wohltätigkeitsinstitutionen etc. Erbschaften, Schenkungen, Lotteriegewinne aller Art 
usw. Schadenersatzleistungen hingegen werden in die Bedarfsrechnung einbezogen. 
 
Was gehört zum anrechenbaren Vermögen? 
 
Geld, Bank- und Postcheckguthaben (auch ausländische), Aktien, Obligationen, Forderungen 
usw. , Wertgegenstände aller Art (wie Autos, Schmuck etc., selbst wenn nicht mehr neu!), 
Liegenschaften (auch ausserhalb der Schweiz) sowie Wohn- und Nutzniessungsrechte daran 
 
Pflichtverletzungen und Folgen 
 
Die wirtschaftliche Hilfe wird bei Pflichtverletzungen oder bei selbstverschuldeter Bedürftigkeit 
gekürzt oder bei schwerer Pflichtverletzung eingestellt (Vgl. Art. 36 SHG). 

 
 
 
 
 

Datum:  ……………………………………………………………….  
 
 
 
 
Gelesen und verstanden:    ……………………………………………………………….                                           
 


